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8.3.2 Bebauungsplan

8.3.2.1 Leistungsbild § 19

Gemäß § 19 Abs. 1 HOAI sind die Leistungen bei Be-
bauungsplänen in fünf Leistungsphasen zusammenge-
fasst. Sie werden in Prozentsätzen der Honorare des 
§ 21 bewertet.

Lph. Bezeichnung Prozentsatz

1 Klären der Aufgabenstellung und 
Ermitteln des Leistungsumfangs *

1 bis 3 %

2 Ermitteln der Planungsvorgaben * 10 bis 20 %

3 Vorentwurf 40 %

4 Entwurf 30 %

5 Genehmigungsfähige Planfassung 7 %

* Variable Bewertung der Leistungsphasen 1 und 2, § 7 Abs. 6 HOAI

Tab. 8.3.2.1: Leistungsphasen des Leistungsbilds Bebauungsplan

Ein Prozentsatz von 

mehr als 1 % für die Leistungsphase 1 und  ·
mehr als 10 % für die Leistungsphase 2  ·

bis zu den nach Abs. 1 zugelassenen Höchstsätzen von 

3 % für die Leistungsphase 1 bzw.  ·
20 % für die Leistungsphase 2  ·
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muss nach § 7 Abs. 6 HOAI schriftlich bei Auftrags-
erteilung vereinbart werden (vgl. Ausführungen beim 
Flächennutzungsplan). 

Honorarvereinbarung bei Beauftragung von 
 Einzel leistungen (§ 9 Abs. 1 HOAI)

Bei Beauftragung der Vorplanung oder der Entwurfs-
planung als Einzelleistung kann die Vorplanung (Leis-
tungsphase 3) als Einzelleistung mit bis zu 60 % bewertet 
werden, die Entwurfsplanung als Einzelleistung kann 
mit bis zu 70 % bewertet werden.

Achtung: 
Ohne schriftliche Vereinbarung bei Auftragserteilung 
gelten die Mindestsätze des § 18 Abs. 1 (Leistungs-
phase 3 mit 40 % bzw. Leistungsphase 4 mit 30 %) 
als vereinbart.

Teilnahme an Sitzungen von politischen Gremien

Nach § 19 Abs. 2 ist die Teilnahme an bis zu fünf Sit-
zungen (bisher zehn Sitzungen gemäß § 40 Abs. 1 
i. V. m. § 37 Abs. 3 HOAI 1996) von politischen Gremi-
en des Auftraggebers oder Sitzungen im Rahmen der 
Öffentlichkeitsbeteiligung mit dem Honorar nach § 21 
abgegolten.

Bei Neuaufstellungen von Bebauungsplänen sind die 
Sitzungsteilnahmen abweichend von Satz 1 frei zu ver-
einbaren.
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Leistungsarten bei Bebauungsplänen

Folgende Leistungsarten bei Bebauungsplänen sind in 
den Anlagen der HOAI behandelt:

Leistungen nach § 3 Abs. 2 Satz 1

Die Leistungen, die zur ordnungsgemäßen Erfüllung 
eines Auftrags im Allgemeinen erforderlich sind, sind 
in Anlage 5 beschrieben.

Besondere Leistungen nach § 3 Abs. 3

Die Besonderen Leistungen bei Bebauungsplänen sind 
in Anlage 2 aufgeführt; ihre Aufzählung ist gemäß § 3 
Abs. 2 nicht abschließend. Die Honorare für Besondere 
Leistungen können frei vereinbart werden.

Die in Anlage 2 aufgezählten Besonderen Leistungen für 
Bebauungspläne entsprechen vollumfänglich, ohne Än-
derungen, den Besonderen Leistungen des § 40 Abs. 2 
HOAI 1996.

8.3.2.2 Größe des Planbereichs

Nach § 21 Abs. 2 richtet sich das Honorar nach der Grö-
ße des Planbereichs in Hektar, welche dem Aufstellungs-
beschluss zugrunde liegt.
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Nach § 9 Abs. 1a BauGB können

„… Flächen oder Maßnahmen zum Ausgleich im Sinne des § 1a Abs. 3 
auf den Grundstücken, auf denen Eingriffe in Natur und Landschaft 
zu erwarten sind, oder an anderer Stelle sowohl im sonstigen Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans als auch in einem anderen Be-
bauungsplan festgesetzt werden. Die Flächen oder Maßnahmen zum 
Ausgleich an anderer Stelle können den Grundstücken, auf denen 
Eingriffe zu erwarten sind, ganz oder teilweise zugeordnet werden; 
dies gilt auch für Maßnahmen auf von der Gemeinde bereitgestellten 
Flächen.“

Der (sonstige) räumliche Geltungsbereich eines Bebau-
ungsplans bezieht sich somit nicht nur auf die Flächen, 
die unmittelbar den Eingriff betreffen, sondern auch auf 
Flächen zum Ausgleich an anderer Stelle. Er ist bei der 
Ermittlung der Größe des Planbereichs zur Honorarbe-
rechnung zugrunde zu legen. Er umfasst gemäß BauGB 
sowohl Ausgleichsflächen auf den Grundstücken, auf 
denen Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten 
sind, als auch an anderer Stelle.

8.3.2.3 Honorarzone

Die Honorarzonen werden nach den Bewertungsmerk-
malen des § 20 Abs. 7 bis 9 und des § 5 Abs. 1 im Allge-
meinen Teil ermittelt, d. h., die Zuordnung erfolgt nach 
den gleichen Kriterien wie beim Flächennutzungsplan. 
Der Bebauungsplan wird jedoch insgesamt einer Hono-
rarzone zugeordnet (vgl. Ausführungen beim Flächen-
nutzungsplan).
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Bewertungsmerkmale Punkteverteilung

1. Topographische Verhältnisse und 
 geologische Gegebenheiten

1 2 3 4 5

2. Bauliche und landschaftliche Umgebung, 
Denkmalpflege

1 2 3 4 5

3. Nutzungen und Dichte 1 2 3 4 5

4. Gestaltung 1 2 3 4 5

5. Erschließung 1 2 3 4 5

6. Umweltvorsorge und ökologische 
 Bedingungen

1 2 3 4 5

Gesamtpunkte nach § 20 Abs. 8 6–9 10–14 15–19 20–24 25–30

Tab. 8.3.2.2:  Punkteschema zur Bestimmung der Honorarzone für Flächennutzungspläne 

und Bebauungspläne (§ 20 Abs. 7 bis 9, § 21 Abs. 3 HOAI)

8.3.2.4 Honorartafeln

Die Tafelwerte sind gegenüber der alten Fassung um 
10 % erhöht worden.

Liegt die Flächengröße des Planbereichs außerhalb der 
Tafelwerte dieser Verordnung, sind die Honorare gemäß 
§ 7 Abs. 1 frei vereinbar.

8.3.2.5 Entfallene Regelungen aus § 41 HOAI 
1996

Ein Zuschlag für Bebauungspläne, an die besondere 
Anforderungen nach dem bisherigen § 41 Abs. 3 gestellt 

Zuschlag für 

 Bebauungspläne
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wurden, ist in der neuen Fassung nicht mehr enthalten. 
Eine dementsprechende Vereinbarung zwischen den 
Parteien ist aber weiterhin möglich.

Die Möglichkeit, anstelle des Mindesthonorars von 
2.300 € für Grundleistungen nach den Leistungsphasen 
1 bis 5 eine Honorarberechnung nach Zeithonorar zu 
vereinbaren (aktueller § 41 Abs. 4 Satz 2), ist gestrichen 
worden. In der neuen Fassung der HOAI werden keine 
Stundensätze vorgegeben.

Der Verweis des § 41 Abs. 6 auf § 38 Abs. 8 „Ausführung 
in größeren Zeitabständen“ ist entfallen.

Der Verweis in § 21 Abs. 3 auf § 20 Abs. 7 bis 9 (jeweils 
neue Fassung) enthält den Regelungsgedanke des § 39a, 
der auf § 36a der aktuellen Fassung verweist.

Honorarberechnung 

nach Zeithonorar

Ausführung in 

 größeren Zeit-

abständen
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